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Die nicht ordonanzmäßige Truppenfahne des 

Flugabwehrbataillons 3 Achim 
 

 

 

Bei Umbaumaßnahmen und den damit verbundenen Auf-

räumarbeiten im Stabsgebäude des Flugabwehrregiment 11 An-

fang der neunziger Jahre fand man in einem Abstellraum eine 

Truppenfahne, die zwar Ähnlichkeit mit der offiziellen Trup-

penfahne hatte, doch einige Abweichungen aufwies. Zum 
Glück gab es im Standort Achim noch einige „Männer der ers-

ten Stunde“, die zum Aufstellungspersonal des Panzer-

Flugabwehr-Artilleriebataillon 3 gehörten und im November 1957 von Schleswig nach 

Uesen (1972 von Achim eingemeindet) versetzt worden waren. Sie konnten Auskunft ge-

ben über Geschichte und Herkunft der nicht ordonanzmäßigen Fahne: Bei den quartalswei-

se durchzuführenden Feierlichen Gelöbnissen vermissten die Soldaten eine dem FlaBtl zu-

zuordnende Fahne, so dass der Kommandeur eine Geldsammelaktion zum Kauf einer Fah-

ne einleitete und dem jüngsten Batteriechef, Hptm H. Matzeit, den Beschaffungsauftrag 

gab.  

Die Ähnlichkeit mit der 1965 gestifteten 

Truppenfahne ist zunächst verblüffend, le-
diglich die Fahnenspitze und die Fahnen-

bänder zeigen deutliche Abweichungen. 

Die Fahnenspitze ist durch das „A“, zu der 

Zeit das taktische Zeichen der Heeresflug-

abwehrtruppe (Anti-Aircraft-Artillerie), 

und die Nummer „3“, Nummer der Divisi-

on, gebildet. Die beiden Fahnenbänder sind 

deutlich breiter als die später amtlich ge-

nehmigten.  

 

Bild 19   Fahnenspitze der „Truppenfahne“ FlaBtl 3 aus dem Jahr 1961 
Bild:  Klaus J. Peters  

 

Im Übrigen gab es 1961 noch keine Regelung, wer ein Fahnenband stiften darf. Und so 

war die Truppe froh über die Bereitschaft der Stadt Achim (obgleich 1961 noch gar nicht 

Garnisonstadt) und der Standortverwaltung, jeweils ein Fahnenband zu stiften. Doch über 

Reglementierungen machte man sich zu der damaligen Zeit wohl keine Gedanken. Die be-
rechtigte Frage, ob die vorgesetzte Dienststelle – im Falle des FlaBtl 3 die 3. Panzerdivisi-

on – die Eigenmächtigkeit einer Truppenfahne genehmigt hatte, wird von Herrn Gerhard 

Rüddenklau in seinem Beitrag in der „Zeitschrift für Heereskunde“, Ausgabe Nr. 449, Ap-

ril/Juni 2012 für die Verbände der Panzergrenadierbrigade 7, Hamburg, Röttiger-Kaserne, 

klar und belegbar beantwortet: Der Brigadekommandeur genehmigte im Befehl vom 20. 

November 1961 nicht nur die Anschaffung sondern auch das Mitführen und Zeigen der 
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